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Schachklub Heidenau e.V. , Sitz Heidenau   

Vereinssatzung vom 23.02.1996, zuletzt geändert am 06.03.1998, 21.12.2007, 27.05.2011, 

10.01.2014, 13.06.2014 durch Beschluss der Mitgliederversammlung.   

§ 1 Zweck des Vereins 

(1) Der Verein hat den Zweck, den Schachsport zu pflegen, die Jugend für diesen Sport zu begeistern 

und unter den Mitgliedern die Geselligkeit zu fördern. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar, gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Mittel des Vereins 

einschließlich etwaiger Überschüsse werden nur für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins 

verwendet.  

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(4) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er ist Mitglied des Schachverband Sachsen e.V.. 

(5) Der Vereinszweck soll durch folgende Mittel erreicht werden: 

a) Gewährleistung eines regelmäßigen und geordneten Spielbetriebes, 

b) Teilnahme an Vereins- und Einzelmeisterschaften, 

c) Durchführung von Spielstunden für Kinder und Jugendliche, 

d) Durchführung von Versammlungen und Veranstaltungen. 

§ 2 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Schachklub Heidenau" und hat seinen Sitz in Heidenau. Mit der 

Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Dresden (Registernummer VR 20508) erhielt der 

Verein seine Rechtsfähigkeit. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jeder werden, der am Schachsport interessiert ist. 

(2) Der Verein besteht aus Ehrenmitgliedern, ordentlichen und jugendlichen Mitgliedern. 

(3) Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die am 01.01. des laufenden Geschäftsjahres das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. 

(4) Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder, die am 01.01. des laufenden Geschäftsjahres das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(5) Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste um den Verein erworben haben, können auf 

Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitglieder 

haben die Rechte der ordentlichen Mitglieder. Sie sind von der Beitragszahlung befreit. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Ordentliche Mitglieder, jugendliche Mitglieder ab vollendetem 14. Lebensjahr und 

Ehrenmitglieder haben das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

(2) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu 

unterbreiten. Sie sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet,  

a) die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern, 

b) das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln, 



c) den Mitgliedsbeitrag rechtzeitig zu entrichten. 

§ 5 Vereinsstrafen 

(1) Vereinsstrafen sind 

a) die Verwarnung, 

b) der Ausschluss. 

(2) Vereinsstrafen können ausgesprochen werden, 

a) wenn das Vereinsmitglied trotz erfolgter Mahnung den Beitrag nicht rechtzeitig 

entrichtet, 

b) bei Verstoß gegen die Satzung oder gegen die Interessen des Vereins 

c) wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des Vereinslebens, 

d) wegen unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens, 

e) aus sonstigen, die Vereinsdisziplin berührenden Gründen. 

(3) Über Vereinsstrafen entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Vor der 

Entscheidung des Vorstandes ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von mindestens zwei 

Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Der Beschluss ist 

dem Mitglied unter Darlegung der Gründe schriftlich bekannt zugeben. 

(4) Gegen den Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung statthaft. Die Berufung muss 

innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des Beschlusses schriftlich beim Vorstand 

eingelegt werden. In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur persönlichen 

Rechtfertigung zu geben. 

§ 6 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand 

mit einfacher Stimmenmehrheit. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Antragsteller 

hiergegen Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet mit einfacher 

Stimmenmehrheit endgültig. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

(2) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Tod, 

b) durch Austritt, 

c) durch Ausschluss. 

(3) Die Austrittserklärung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. Die Kündigung kann 

zum 30.06. oder 31.12 des Jahres erfolgen. 

§ 7 Jahresbeitrag, Aufnahmegebühr 

(1) Der Verein erhebt eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag, deren Höhe von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt werden. Sie werden in der Beitragsordnung verankert. 

(2) Beginnt die Mitgliedschaft im Laufe des Kalenderjahres, so ist für jeden vollen Kalendermonat 

der Mitgliedschaft ein Zwölftel des Jahresbeitrages zu entrichten. 

(3) Neu eintretende Mitglieder sind erst dann spielberechtigt, wenn die Aufnahmegebühr 

vollständig entrichtet ist. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen. 

(4) Der Vorstand hat das Recht, bei Vorliegen triftiger Gründe die Aufnahmegebühr und den 

Jahresbeitrag ganz oder teilweise zu erlassen, sie zu stunden oder Ratenzahlung zu bewilligen. 

Ob ein triftiger Grund vorliegt, entscheidet der Vorstand. 



§ 8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

a) Der Vorstand, 

b) die Mitgliederversammlung. 

§ 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Präsidenten, 

b) dem Vizepräsidenten, 

c) dem Schatzmeister, 

d) dem Medienbeauftragten, 

e) dem Jugendwart. 

(2) Wählbar sind ordentliche Mitglieder. 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von je zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam 

vertreten. 

(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des 

Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse. Zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als 300 € belasten, ist ein Vorstandsbeschluss 

erforderlich. 

(5) Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. 

(6) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er 

bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl der Mitglieder 

des Vorstandes ist möglich. 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Präsidenten und bei dessen 

Verhinderung vom Vizepräsidenten berufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss der 

Präsident bzw. der Vizepräsident binnen drei Tagen eine zweite Sitzung mit derselben 

Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Vorstandsmitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf diese 

besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. 

(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 

(9) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht eine 

Ersatzperson bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen. 

(10) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst 

werden, wenn die Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren erklären. Schriftlich 

oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind protokollarisch niederzulegen und vom 

Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

§ 10 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich durch den Vorstand einzuberufen. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand durch Aushang im Vereinsraum und durch 

schriftliche Einzeleinladung unter Angabe der Tagesordnung und der Einhaltung einer Frist von 

mindestens zwei Wochen einberufen. Als schriftliche Einzeleinladung gilt auch die Einladung per 



E-Mail. Anträge sind spätestens eine Woche vor der Versammlung beim Schriftführer 

einzureichen. Verspätete Anträge können in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

mindestens zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Dringlichkeit 

zustimmen. 

(3) Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er 

verpflichtet, wenn der 4. Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes 

und der Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich einzuladen. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist zu den in der Einladung angegebenen und den nach § 10 (2) 

hinzugefügten Tagesordnungspunkten beschlussfähig, wenn mindestens 25 Prozent der 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist eine Versammlung nicht beschlussfähig, beruft 

der Vorstand eine neue Versammlung mit dem gleichen Gegenstand ein. Diese Versammlung ist 

dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf  ist bei der 

Einberufung hinzuweisen. 

§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) die Wahl des Vorstandes, 

b) die Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von zwei Jahren. Die Kassenprüfer haben 

das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die 

Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung 

mindestens einmal jährlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglieder 

des Vorstandes sein. 

c) die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes, des 

Prüfungsberichts der Kassenprüfer und Erteilung der Entlastung, 

d) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

e) die Beschlussfassung über die Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand 

unterbreiteten Aufgaben, sowie die nach der Satzung übertragenen Angelegenheiten, 

f) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Präsident, bei seiner Verhinderung der 

Vizepräsident, bei Verhinderung beider ein vom Präsident bestimmter Stellvertreter. 

(2) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 

abgegebenen Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere 

Stimmenmehrheit vor. Eine Vertretung in der Stimmabgabe ist unzulässig. 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 

oder die Satzung dem entgegenstehen. 

(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie der Kassenprüfer erfolgt geheim, wenn mindestens ein 

Mitglied dies verlangt, sonst durch offene Abstimmung. 

(5) Für die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie der Kassenprüfer ist die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten gültigen 

abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. Ergibt der zweite Wahlgang abermals 

Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 



§ 13 Beurkundung von Beschlüssen; Niederschriften 

(1) Die Beschlüsse des Vorstandes und das Protokoll der Mitgliederversammlung sind schriftlich 

abzufassen und vom jeweiligen Leiter der Sitzung und einem zweiten Vorstandsmitglied zu 

unterzeichnen. 

(2) Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom 

Versammlungsleiter und von einem zweiten Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. 

§ 14 Satzungsänderung 

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei der 

Einladung sind der zu ändernde Paragraph der Satzung und der vorgesehene neue Wortlaut in der 

Tagesordnung bekannt zugeben. Ein Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen. 

§ 15 Vermögen 

(1) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(2) Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft, sofern diese nicht § 15 

(2) entsprechen. 

§ 16 Vereinsauflösung 

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei drei Viertel 

der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen. Die Mitgliederversammlung 

ernennt zur Abwicklung der Geschäfte drei Liquidatoren. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zweckes, 

fällt das Vermögen der Körperschaft an den Schachverband Sachsen e. V., der es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 


